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RS OGH 1973/2/28 5Ob41/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1973

Norm

JN §104 C

JN §104 H

Rechtssatz

Wenn die vorgelegte Urkunde nicht geeignet ist, den Nachweis einer Vereinbarung im Sinne des § 104 Abs 1 JN zu

erbringen, dann ist die amtswegige Zuständigkeitsprüfung nicht auf die Frage auszudehnen, ob etwa ein anderer in

der Klage nicht bezogener Wahlgerichtsstand gegeben ist.
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